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wissenschaftlich-psychotherapeutischen Methoden mit dem Ziel, 
bestimmte Symptome zu mildern oder zu beseitigen, gestörte 
Verhaltensweisen und Einstellungen zu ändern und die Reifung 
und Entwicklung zu fördern, dem Psychotherapeuten vorbehal-
ten. Aus dieser Definition heraus zeigt sich weiters, dass nur 
diejenigen Behandlungsmethoden dem Psychotherapeuten vor-
behalten sind, die dem psychotherapeutischen Wissenschaftlich-
keitsprinzip entsprechen.
Da, wie bereits oben ausgeführt, die Hypnose derzeit als Arbeits-
methode, in welche Richtung auch immer, wissenschaftlich nicht 
anerkannt ist, könnte daraus die Schlussfolgerung gezogen wer-
den, dass die Hypnose ebenfalls nicht dem Berufsbild der Psy-
chotherapeuten vorbehalten ist.

3. Psychologen
Ähnliches gilt für das Berufsbild der Psychologen in Österreich. 
Die entsprechende Bestimmung findet sich in § 3 des Psycho-
logengesetzes und stellt auch hier der Gesetzgeber darauf ab, 
dass die Tätigkeiten des Psychologen sich auf wissenschaftlich-
psychologisch anerkannten Methoden gründen und zwar sowohl 
in der Diagnostik, als auch in der Behandlung.
Demnach kann hinsichtlich des Vorbehaltsbereiches der Psycho-
logen die gleiche Schlussfolgerung gezogen werden, wie hin-
sichtlich der Psychotherapeuten.

3. Gewerbeordnung
Ausdrücklich hat der Gesetzgeber festgehalten, dass die Ge-
werbeordnung auf die obgenannten Gesundheitsberufe nicht 
anzuwenden ist. Dies bedeutet in der Folge, dass, egal welche 
Gewerbeberechtigung jemals ausgestellt worden ist, kein Gewer-
bescheininhaber legitimiert ist, in die Vorbehaltsbereiche dieser 
genannten Gesundheitsberufe einzugreifen.

Zusammenfassung
Aufgrund der obigen systematischen Zergliederung kann man 
zum Schluss kommen, dass die Arbeitsmethode Hypnose den 
Energetikern zugänglich wäre, da sich aus den entsprechenden 
gesetzlichen Regelungen nichts Entgegenstehendes ableiten 
lässt.

Ihr
RA Dr. Manfred Schiffner
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Rechtsauskunft
RECHTLICHE BEURTEILUNG DER HYPNOSE

von Rechtsanwalt
Dr. Manfred Schiffner

Aus aktuellem Anlass, da nun erstmals verwaltungsgerichtliche 
Entscheidungen zum Thema Hypnose vorliegen, möchte ich mich 
diesem Thema näher zuwenden.

Unstrittig ist, dass nicht jede Form der Hypnose bereits dem psy-
chotherapeutischen Vorbehaltsbereich zuzurechnen ist, wie sich 
dies auch aus diversen Stellungnahmen des Bundesministeriums 
für Gesundheit und Frauen ergibt. Unstrittig ist derzeit weiters, 
dass die sogenannte Hypnosepsychotherapie diesem Vorbehalts-
bereich der Psychotherapeuten zuzuordnen ist.
Des Weiteren ist bei einer allgemeinen Betrachtungsweise auch 
die Überlegung miteinzubeziehen, dass die Hypnose als solche 
wissenschaftlich nicht anerkannt ist und auch nicht an der Univer-
sität bzw. gleichqualifizierten Ausbildungsstätten unterrichtet wird. 
Der Vorbehaltsbereich der Psychotherapie ist weiters dadurch 
gekennzeichnet, dass die angewendete Methode auch Eingang 
gefunden hat in die allgemeine Praxis der Krankenanstalten.
Weiters gilt es zu betrachten, ob die Hypnose als Arbeitsmetho-
de dem Vorgang Untersuchung, also der Befunderhebung dient, 
oder dem Thema „Behandlung“ zuzuordnen ist. Im Allgemeinen 
stellt die Hypnose eine reine Arbeitsmethode dar, um an Infor-
mationen heranzukommen, die nicht im bewussten, sondern im 
unbewussten Teil unseres menschlichen Erinnerungsvermögens 
angesiedelt sind. Darüber hinaus wird allerdings die Hypnose 
auch im therapeutischen Behandlungssinn verwendet. 
Sollte die Hypnose dazu verwendet werden, um beispielsweise 
Traumata aufzulösen, liegt eindeutig eine psychotherapeutische 
Tätigkeit vor. Sollte diese Methode dazu verwendet werden, um 
die Auflösung auf einer höheren Ebene, also auf einer spirituellen 
Ebene vorzunehmen, liegt keine psychotherapeutische Tätigkeit 
vor. Dies würde für dieses Beispiel der Traumataauflösung be-
deuten, dass nicht direkt am Traumata gearbeitet wird, sondern 
die Ursachenebene aufgesucht wird, die kausal war für das Ent-
stehen des Traumatas, also z. B. das Aufsuchen von bestimmten 
Verhaltensmatrices, Überzeugungsmuster, Reinkarnationsanaly-
se etc.

Davon ausgehend, lassen sich folgende Schlussfolgerungen ab-
leiten, wobei ich nochmals darauf hinweisen möchte, dass ich hier 
eine rein theoretische Abhandlung vornehme, da es keine gesi-
cherte Rechtsprechung gibt:

1. Ärzte
Da das Berufsbild der Ärzte unter anderem daran ansetzt, dass 
Ärzte nur diejenigen Tätigkeiten entfalten, die sich auf gesicher-
te empirische Wissenschaftlichkeit gründet und weiters auch die 
Entfaltung dieser Tätigkeit eine Ausbildung an einer Universität 
erfordert, scheidet die Arbeitsmethode Hypnose aus dem ärzt-
lichen Vorbehaltsbereich grundsätzlich aus. Aus dieser Überle-
gung heraus könnte man vorerst ableiten, dass die Hypnose nicht 
den Ärzten vorbehalten ist.

2. Psychotherapeuten
Der § 1 des Psychotherapiegesetzes umreißt den Vorbehaltsbe-
reich dieser Berufsgruppe. Demnach ist die nach einer besonde-
ren Ausbildung erlernte und umfassende Behandlung von psy-
chosozialen und psychosomatischen Verhaltensstörungen mit


